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Kreis Lippe 
 
111 Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die ko-

operative Wahrnehmung von Rufbereitschaften 
durch die örtlichen Ordnungsbehörden 

 
Die Gemeinde Dörentrup und die Gemeinde Extertal – 
nachstehend auch Beteiligte genannt - schließen auf der 
Grundlage der §§ 2 und 3 Abs. 2, 5 und 6 der Ge-
meindeordnung NRW (GO) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 31. Dezember 2009 (Art. 5 G 
vom 17. Dezember 2009), und den §§ 1 und 23 ff des Ge-
setzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 01.10.1979 (GV. 
NRW. S. 621), zuletzt geändert durch Art. 1 ÄndG vom 
12.05.2009 (GV. NRW. 2009 S. 298) auf freiwilliger Basis 
folgende öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die koope-
rative Wahr-nehmung von Rufbereitschaften durch die ört-
lichen Ordnungsbehörden:  
 

Präambel 
 

Die Vereinbarung dient der Einrichtung einer gemeinsamen 
Rufbereitschaft der Ordnungsverwaltungen der Beteiligten 
(örtliche Ordnungsbehörden) zur Einleitung von Maßnah-
men zur Gefahrenabwehr bei Störungen der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung im Rahmen ihrer Zuständigkeiten. 
Hierzu sollen die gegenwärtig von den benachbarten Betei-
ligten selbständig ausgeführten Rufbereitschaftsdienste der 
Ordnungsbehörden zur Steigerung der Effizienz zusam-
mengelegt und wechselseitig ausgeübt werden. 
 

§ 1 Mandatierung / Vollmachtserteilung 
 
Zur Errichtung und Durchführung der gemeinsamen ord-
nungsbehördlichen Rufbereitschaft einigen sich die Betei-
ligten, in Form des Mandatsverhältnisses (§ 23 Abs. 1 Alt. 
2 und 2 Satz 2 GkG) im Rahmen dieser Vereinbarung Auf-
gaben für die jeweils andere Beteiligte durchzuführen.  
 
Die Beteiligten erteilen sich hiermit gegenseitig Vollmacht 
für die Aufgabenwahrnehmung der ordnungsbehördlichen 
Rufbereitschaft und die Ausübung der zugehörigen Verwal-
tungshandlungen außerhalb der regulären Dienstzeiten. 
Sie verpflichten sich, diese Aufgaben und den Einsatz zur 
Gefahrenabwehr für die jeweils andere Beteiligte durchzu-
führen. 
 
Die einzelnen Aufgaben ergeben sich aus dem Ordnungs-
behördengesetz NRW sowie den einschlägigen Spezialge-
setzen und -vorschriften, so insbesondere dem Gesetz ü-
ber Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krank-
heiten (PsychKG). Gesetzliche Zuständigkeiten werden 
nicht übertragen. 
 
Die Durchführung der übernommenen Aufgaben erfolgt mit 
Wirkung für und gegen die vertretene Beteiligte. Deren 
Rechte und Pflichten bleiben als Trägerin der Aufgaben 
unberührt. Gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern ist in 
Vertretung der übertragenden Beteiligten aufzutreten. 
 
Die Vollmachten gelten ausschließlich für die nachfolgend 
vertraglich festgelegten Zeiträume. Sie erlöschen mit Ab-
lauf, Kündigung, Aufhebung sowie anderweitiger Beendi-
gung dieser Vereinbarung. 
 

 
§ 2 Zeiten der Rufbereitschaft 

 
Die Rufbereitschaft wird im gegenseitigen Wechsel von der 
jeweils diensthabenden Beteiligten für beide Gemeindege-
biete wahrgenommen. Die Rufbereitschaft deckt sämtliche 
Zeiten außerhalb der regulären Dienststunden der jeweils 
anderen Beteiligten ab. 
 

§ 3 Organisation 
 
Der Dienstherr / Arbeitgeber sowie die Person des Dienst-
vorgesetzten der eingesetzten Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen sowie deren Dienstort bleiben unberührt. 
 
Zur Durchführung der im Mandat gemäß § 1 wahrzuneh-
menden Aufgaben setzen die Beteiligten ausschließlich ei-
genes Personal ein. Planung und Organisation des Rufbe-
reitschaftsdienstes und des dabei eingesetzten Personals 
werden von der durchführenden Beteiligten für den ihr ob-
liegenden Zeitraum in eigener Verantwortung geregelt. Das 
Personal soll zusätzlich zu dem eigenen behördlichen Aus-
weis (§ 13 S. 2 OBG) mit einer das Mandatsverhältnis aus-
weisenden Bescheinigung der anderen Beteiligten ausges-
tattet werden. 
 
Behördliche Einrichtungen, die Informationen über den Ruf-
bereitschaftsdienst benötigen, sind durch die Beteiligten 
bedarfsbezogen auf den Wechsel der Aufgabenwahrneh-
mung hinzuweisen. 
 
Erfolgen Einsätze im örtlichen Zuständigkeitsbereich der 
anderen Beteiligten, sind die zugehörigen Aufzeichnungen 
und angelegten Akten sowie etwaige andere Unterlagen 
dieser unverzüglich zuzuleiten; über getroffene Maßnah-
men ist sie unverzüglich zu unterrichten. 
 

§ 4 Kostenausgleich 
 
Die Beteiligten einigen sich dahingehend, dass ein Kosten-
ausgleich, etwa in Form der Entschädigung für die Wahr-
nehmung der Aufgaben, nicht stattfindet. 
 
 
Die sachlichen Kosten der Aufgabenwahrnehmung und 
Einsätze im Rahmen des Bereitschaftsdienstes, die Perso-
nalkosten sowie die Personalnebenkosten tragen die Betei-
ligten jeweils für sich. Das Vorgenannte gilt unabhängig 
von der Anzahl der tatsächlich durchgeführten Einsätze. 
 

§ 5 Laufzeit, Kündigung 
 
Diese Vereinbarung wird zunächst für die Dauer von einem 
Jahr ab ihrem Inkrafttreten geschlossen. Ist nicht vor Ablauf 
dieses Jahres die wirksame Kündigung einer der Beteilig-
ten erfolgt, verlängert sie sich auf unbestimmte Zeit. 
 
Die Beteiligten räumen sich ein gegenseitiges ordentliches 
Kündigungsrecht ein. Die Kündigungsfrist beträgt im ersten 
Jahr drei Monate, wobei die Kündigung ausschließlich zum 
Ablauf des Jahres erfolgen kann, bei Fortführung des Ver-
trages entsprechend Abs. 1 S. 2 sechs Monate. In diesem 
Fall kann die Kündigung jederzeit erfolgen. 
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Die Möglichkeit einer Aufhebung im gegenseitigen Einver-
nehmen bleibt unberührt. 
Die Kündigung bedarf der Schriftform. Erklärungsberechtigt 
sind die Bürgermeister der Beteiligten oder ihre Stellvertre-
ter unter Beachtung der gesetzlichen Stellvertretungsrege-
lungen. Die §§ 60, 62 VwVfG gelten entsprechend. 
 

§ 6 Inkrafttreten, Schlussklauseln 
 
Diese Vereinbarung tritt am 01.04.2011 in Kraft. Sie bedarf 
vor Inkrafttreten der Genehmigung durch den Landrat des 
Kreises Lippe als Untere staatliche Verwaltungsbehörde. 
 
Gemäß § 24 Abs. 3 GkG ist die Vereinbarung und ihre Ge-
nehmigung im Amtsblatt des Kreises Lippe bekannt zu ma-
chen. Die Beteiligten weisen auf die unter Abs. 1 genannte 
Veröffentlichung in der für ihre Bekanntmachung vorge-
schriebenen Form hin. 
 
Bei Streitigkeiten über Rechte und Verbindlichkeiten der 
Beteiligten aus dieser Vereinbarung ist die Aufsichtsbehör-
de zur Schlichtung anzurufen. 
 
Die Beteiligten sind sich einig, dass die Nichtigkeit einzel-
ner Klauseln nicht die Nichtigkeit auch der gesamten Ver-
einbarung zur Folge haben soll. 
 
Dörentrup, d. 24.03.2011 
 
Gemeinde Dörentrup 
 
gez.   gez.    
(Friedrich Ehlert)  (Burkhard Rüther)  
Bürgermeister  Vertreter im Amt 
 
Extertal, d. 24.03.2011 
 
Gemeinde Extertal 
 
gez.   gez. 
(Hans Hoppenberg)  (Horst Kortemeier) 
Bürgermeister  Vertreter im Amt 
 
Genehmigung 
 
Vorstehende öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen 
der Gemeinde Dörentrup und der Gemeinde Extertal über 
die kooperative Wahrnehmung von Rufbereitschaften 
durch die örtlichen Ordnungsbehörden wird hiermit gemäß 
§ 24 Abs. 2 Satz 1 i.V.m. § 29 Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 des Ge-
setzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 01.10.1979 (GV. NRW. 
S. 621), zuletzt geändert durch Gesetz vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 298, 326), aufsichtsbehördlich genehmigt. 
 
Az.: 9.2-15 12 40-30 
Detmold, 28.03.2011 
 
Der Landrat 
des Kreises Lippe 
als untere staatliche 
Verwaltungsbehörde 
 
Im Auftrag 
 
 
Harte 
 

 
Bekanntmachung 
 
Vorstehende öffentlich-rechtliche Vereinbarung und die 
aufsichtsbehördliche Genehmigung vom heutigen Tage 
werden hiermit gemäß § 24 Abs. 3 Satz 1 GkG öffentlich 
bekannt gemacht. 
 
Az.: 9.2-15 12 40-30 
Detmold, 28.03.2011 
 
Der Landrat 
des Kreises Lippe 
als untere staatliche 
Verwaltungsbehörde 
 
Im Auftrag 
 
 
Harte 

Kr.Bl. Lippe 11.04.2011 
 
 
 
112 Schau der Gewässer II. Ordnung im Kreis Lip-

pe 
 
Gemäß § 121 und 122  des Wassergesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz – LWG ) vom 
25.06.1995 ( GV NRW S. 926 ) in der zur Zeit gültigen 
Fassung führt der Kreis Lippe als untere Wasserbehörde 
die Gewässerschau an folgenden fließenden Gewässern 
durch. 
 
In der Zeit vom 07.04. – 04.05. 2011 werden folgende Ge-
wässer geschaut: 
 

Gewässer Gemeinde 
Länge 

Tag/Uhrzeit Treffpunkt  
 

Werre bis Stadt-
grenze südlich Ot-
tenhausen 

Detmold 
14,6 km 

Do 07.04.2011 
9.00 Uhr 

Schönemark, Stra-
ßenecke Wilber-
ger-Str. und  
Brokmeier-Weg 

Werre bis Stadt-
grenze Sportplatz 
Ahmsen 

Bad Salzuf-
len 

11,6 km 

Di 12.04.2011 
9.00 Uhr 

 Straßenecke Auf 
dem Sande und 
Am Buchen-
wald(Stadtgebiet 
Lage)  

Werre bis Stadt-
grenze nördlich 
Siekkrug 

Lage 
10,3 km 

Do 14.04.2011 
9.00 Uhr 

Parkplatz Golfclub 
Lipperland, Otten-
hauser Str. 100 

Ihmser Bruch-
bach(Heipke), Her-
rengraben, Esels-
bach 

Kalletal 
3,2 km 

Mi 04.05.2011 
9.00 Uhr 

Erder, 150 m öst-
lich Biershöhe Nr. 
3, bei den  ND-
Bäumen 

 
Die Schautermine werden hiermit gem. § 121 Abs. 2 LWG 
öffentlich bekanntgegeben. Den Unterhaltungspflichtigen, 
den Eigentümern, den Anliegern, den zur Benutzung der 
Gewässer Berechtigten, den Fischereiberechtigten und der 
unteren Landschaftsbehörde wird Gelegenheit zur Teil-
nahme an den Schauterminen und zur Äußerung gegeben. 
 
Im Auftrag 
 
 
Kuhlemann 

Kr.Bl. Lippe 11.04.2011 
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Stadt Bad Salzuflen 
 
113 3. Satzung zur Änderung der Satzung des Ab-

fallwirtschaftsverbandes Lippe vom 26.11.2010 
 
Die 3. Satzung zur Änderung der Satzung des Abfallwirt-
schaftsverbandes Lippe vom 26.11.2010 ist nach Ab-
schluss des Anzeigeverfahrens von der Aufsichtsbehörde 
am 21.02.2011 im Amtsblatt für den Regierungsbezirk 
Detmold veröffentlicht worden. 
 
Auf diese Veröffentlichung weise ich hiermit als Mitglied 
des Verbandes gem. § 11 Abs. 1 des Gesetzes über kom-
munale Gemeinschaftsarbeit hin. 
 
Stadt Bad Salzuflen 
Der Bürgermeister 
Fachdienst Steuern und Betriebswirtschaft 
Im Auftrag 
 
 
Glöckner 

Kr.Bl. Lippe 11.04.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stadt Blomberg 
 
114 4. Änderung des Flächennutzungsplanes der 

Stadt Blomberg zur Darstellung einer gewerb-
lichen Baufläche nördlich des Schmuckenber-
ger Weges, hier: Aufstellungs-/ Änderungsbe-
schluss und Beschluss zur frühzeitigen Öffent-
lichkeitsbeteiligung 

 
Der zuständige Fachausschuss für Bauen und Umwelt der 
Stadt Blomberg hat in seiner Sitzung am 28.10.2010 die 
Durchführung eines Änderungsverfahrens zum Flächen-
nutzungsplan  beschlossen.  
 
Dieses Änderungsverfahren umfasst die Neudarstellung 
einer gewerblichen Baufläche am Schmuckenberger Weg. 
 
Die Lage des Änderungsbereiches ist dem beigefügten 
Übersichtsplan zu entnehmen. 
 
Ferner wurde in der Sitzung beschlossen, das erforderliche 
Beteiligungsverfahren durchzuführen. 
 
Entsprechend diesem Beschluss wird hiermit gem. § 3 Abs. 
2 BauGB bekannt gemacht, dass der Vorentwurf zur Ände-
rung  des Planes einschließlich Begründung in der Zeit 
vom 
 
20. April bis zum 20. Mai 2011 (einschl.) 
 
im Fachbereich 60 – Bauen und Stadtentwicklung – der 
Stadt Blomberg, Marktplatz 2, 1. OG, während der Dienst-
stunden zu jedermanns Einsicht aus. 
 
Während der Auslegungsfrist können Anregungen zu dem 
Entwurf schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht wer-
den. Die Lage des Änderungsbereiches ist dem beigefüg-
ten Übersichtsplan zu entnehmen. 
 
Blomberg, den 25. März 2011 
 
 
(Geise) 
Bürgermeister 

Kr.Bl. Lippe 11.04.2011 
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Stadt Detmold 
 
115 Versteigerung von Fundsachen 
 
Die gefundenen und vom Eigentümer nicht abgeholten 
Fundgegenstände werden 
 

am Samstag, 07.05.2011 
ab 09.00 Uhr 

 
in der Bürgerberatung der Stadt Detmold, Graben-  str. 1 
meistbietend öffentlich versteigert.  
Anschließend findet im Innenhof  des Verwaltungsgebäu-
des die Versteigerung der Fundfahrräder statt. 
 
Die Versteigerungsgegenstände wurden mehr als 6 Mona-
te im Fundbüro aufbewahrt. Die Finder werden hiermit auf-
gefordert -soweit noch nicht geschehen- bis zum 
20.04.2011 Ihre Rechte aus Fundmeldungen geltend zu 
machen. 
 
 
STADT DETMOLD 
Der Bürgermeister 

Kr.Bl. Lippe 11.04.2011 
 
 
 
116 Hinweis auf die Veröffentlichung zur Änderung 

der Satzung des Abfallwirtschaftsverbandes 
Lippe 

 
Die 3. Satzung zur Änderung der Satzung des Abfallwirt-
schaftsverbandes Lippe vom 26.11.2010 ist nach Ab-
schluss des Anzeigeverfahrens von der Aufsichtsbehörde 
am 21.02.2011 im Amtsblatt für den Regierungsbezirk 
Detmold veröffentlicht worden. 
 
Auf diese Veröffentlichung weise ich hiermit als Mitglied 
des Verbandes gem. § 11 Abs. 1 des Gesetzes über kom-
munale Gemeinschaftsarbeit hin. 
 
Stadt Detmold 
Der Bürgermeister 
Fachbereich 7 
Im Auftrag 
 
 
Mühlenhoff 

Kr.Bl. Lippe 11.04.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
117 Offenlegung des Entwurfs des Bebauungspla-

nes 01-30/08A u. 01-08A „Gartenstraße“, 4. (be-
schleunigte) Änderung; Ortsteil Detmold-Süd; 
Änderungsgebiet Gemarkung Detmold, Flur 6, 
Flurstück 633 und Teilbereich des Flurstückes 
458 

 
Gem. § 3 (2) Baugesetzbuch (BauGB) wird hiermit bekannt 
gemacht, dass der Entwurf des o. g. Bebauungsplanes mit 
Begründung in der Zeit vom 
 

20.04.2011 bis einschließlich 20.05.2011 
 
beim Fachbereich 6, Stadtentwicklung, der Stadt Detmold, 
Ferdinand-Brune-Haus, Hintergebäude, Rosental 21, 
1. Etage, montags bis donnerstags von 07:00 Uhr bis 17:30 
Uhr und freitags von 07:00 Uhr bis 12:30 Uhr öffentlich 
ausliegt. 
 
Lage und Umfang des Änderungsgebietes sind aus dem in 
dieser Bekanntmachung abgedruckten Kartenauszug er-
sichtlich. Für die genaue Abgrenzung ist die in der Planun-
terlage vorgenommene Grenzeintragung verbindlich. 
 
Stellungnahmen zu dem offenliegenden Entwurf können 
innerhalb der Offenlegungsfrist schriftlich an die Stadt Det-
mold, Der Bürgermeister, Fachbereich 6, Stadtentwicklung, 
Postfach, 32754 Detmold gerichtet oder zur Niederschrift 
im Fachbereich 6, Stadtentwicklung, Ferdinand-Brune-
Haus, Zimmer 119, Hintergebäude, Rosental 21, vorge-
bracht werden. Darüber hinaus besteht auch die Möglich-
keit, Stellungnahmen in elektronischer Form über die Inter-
netseite der Stadt Detmold www.detmold.de, Rubrik „Pla-
nen - Bauen“, Link „Aktuelle Beteiligung“ abzugeben. 
 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei 
der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberück-
sichtigt bleiben.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass ein Normenkontrollan-
trag nach § 47 Abs. 2 a der Verwaltungsgerichtsord-
nung unzulässig ist, wenn die den Antrag stellende Person 
nur Einwendungen geltend macht, die sie im Rahmen die-
ser öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet geltend 
gemacht hat, aber hätte geltend machen können. 
 
Im vorliegenden beschleunigten Verfahren gem. § 13a 
BauGB wird von einer Umweltprüfung abgesehen. 
 
Detmold, 01.04.2011 
 
 
Stadt Detmold 
Der Bürgermeister 

Kr.Bl. Lippe 11.04.2011 
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Gemeinde Extertal 
 
118 3. Satzung zur Änderung der Satzung des Ab-

fallwirtschaftsverbandes Lippe vom 26.11.2010 
 
Die 3. Satzung zur Änderung der Satzung des Abfallwirt-
schaftsverbandes Lippe vom 26.11.2010 ist nach Ab-
schluss des Anzeigeverfahrens von der Aufsichtsbehörde 
am 21.02. 2011 im Amtsblatt für den Regierungsbezirk 
Detmold veröffentlicht worden. 
 
Auf diese Veröffentlichung weise ich hiermit als Mitglied 
des Verbandes gem. § 11 Abs. 1 des Gesetzes über kom-
munale Gemeinschaftsarbeit hin. 
 
Extertal, den 23.03.2011 
 
 
(Hans Hoppenberg) 
Bürgermeister 

Kr.Bl. Lippe 11.04.2011 
 
 
 

Stadt Horn-Bad Meinberg 
 
119 Hinweis zur Veröffentlichung der 3. Satzung 

zur Änderung der Satzung des Abfallwirt-
schaftsverbandes Lippe 

 
Die 3. Satzung zur Änderung der Satzung des Abfallwirt-
schaftsverbandes Lippe vom 26.11.2010 ist nach Ab-
schluss des Anzeigeverfahrens von der Aufsichtsbehörde 
am 21.02.2011 im Amtsblatt für den Regierungsbezirk 
Detmold veröffentlicht worden. 
 
Auf diese Veröffentlichung weise ich hiermit als Mitglied 
des Verbandes gemäß § 11 Abs. 1 des Gesetzes über 
kommunale Gemeinschaftsarbeit hin. 
 
Horn-Bad Meinberg, den 29.03.2011 
 
Stadt Horn-Bad Meinberg 
Der Bürgermeister 
 
 
Block 

Kr.Bl. Lippe 11.04.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
120 33. Änderung des Flächennutzungsplanes der 

Stadt Horn-Bad Meinberg für das Gebiet am 
Eickernberg zwischen Bahnlinie, Wilberger 
Straße und Bundesstraße 239: hier: Aufstel-
lungsbeschluss und frühzeitige Beteiligung 
der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB 

 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Liegenschaften 
des Rates der Stadt Horn-Bad Meinberg hat in seiner Sit-
zung vom 06.04.2011 für das Gebiet am Eickernberg zwi-
schen Bahnlinie, Wilberger Straße und Bundesstraße 239 
die 33. Änderung des Flächennutzungsplanes beschlos-
sen. Der Beschluss wird hiermit bekannt gemacht. 
Die Abgrenzung des Geltungsbereichs ist aus dem nach-
folgend mit abgedruckten Übersichtsplan ersichtlich.  
 
Gem. § 3 (1) BauGB ist die Öffentlichkeit über die allge-
meinen Ziele und Zwecke der Planung, sich wesentlich un-
terscheidende Lösungsmöglichkeiten, die für die Neuges-
taltung oder Entwicklung eines Gebietes in Betracht kom-
men und die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung 
öffentlich zu unterrichten.  
Die öffentliche Unterrichtung über die Planung erfolgt in der 
Zeit bis zum 13.05.2011 während der allgemeinen Öff-
nungszeiten bzw. nach Vereinbarung (unter Tel. 05234-
201-271) beim Fachbereich Stadtentwicklung, Bauen und 
Liegenschaften der Stadt Horn-Bad Meinberg, Marktplatz 
2, Zimmer 24, wobei gleichzeitig Gelegenheit zur Äußerung 
und Erörterung gegeben ist. 
 
Horn-Bad Meinberg, den 07.04.2011 
 
 
gez. 
Block 
Bürgermeister 

Kr.Bl. Lippe 11.04.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE 167 
 

 

 
121 Bebauungsplan Sm 1 „Solarkraftwerk am Ei-

ckernberg“, Stt. Schmedissen; hier: Aufstel-
lungsbeschluss 

 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Liegenschaften 
des Rates der Stadt Horn-Bad Meinberg hat in seiner Sit-
zung vom 06.04.2011 beschlossen, für das zwischen den 
Stadtteilen Schmedissen und Horn gelegene Deponie-
gelände den Bebauungsplanes Sm 1 „Solarkraftwerk am 
Eickernberg“ aufzustellen. Dieser Aufstellungsbeschluss 
wird hiermit bekannt gemacht. 
 
Der geplante Geltungsbereich liegt überwiegend in der 
Schmedissener Gemarkung, daher wird der Bebauungs-
plan dem Stadtteil Schmedissen zugeordnet. Der Lage-
plan, aus dem die Abgrenzung des geplanten Geltungsbe-
reichs ersichtlich ist, wird mit dieser Bekanntmachung ab-
gedruckt. 
 
Es wird hiermit bekannt gemacht, dass der Bebauungsplan 
im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB ohne 
Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 (4) BauGB 
aufgestellt wird. 
Von der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. 
§ 3 (1) BauGB wird abgesehen. Gemäß § 13a (3) Nr. 2  
BauGB wird hiermit bekannt gemacht, dass sich die Öffent-
lichkeit in der Zeit bis zum  
 

26. April 2011 
 
während der Öffnungszeiten der Stadtverwaltung beim 
Fachbereich Stadtentwicklung, Bauen und Liegenschaften 
der Stadt Horn-Bad Meinberg, Marktplatz 2, 2. OG über die 
allgemeinen Ziele und Zwecke und die wesentlichen Aus-
wirkungen der Planänderung unterrichten und sich zu der 
Planung äußern kann. 
 
Horn-Bad Meinberg, den 07.04.2011 
 
 
gez. 
Block 
Bürgermeister 

Kr.Bl. Lippe 11.04.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
122 Bebauungsplan H 29 „Am Eickernberg“ im Stt. 

Horn Aufstellungsbeschluss Frühzeitige Betei-
ligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB 

 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Liegenschaften 
des Rates der Stadt Horn-Bad Meinberg hat in seiner Sit-
zung vom 06.04.2011 folgendes beschlossen: 
„Für das Gebiet, das im Norden durch das Deponiegelände 
am Eickernberg, im Westen von der Bahnlinie und im Sü-
den von der Wilberger Straße begrenzt wird, wird die Auf-
stellung des Bebauungsplanes H 29 „Am Eickernberg“ be-
schlossen. Im Geltungsbereich sollen ein „Sondergebiet für 
Photovoltaik“, Gewerbegebietsflächen und Grünflächen 
ausgewiesen werden.“ Dieser Beschluss wird hiermit öf-
fentlich bekannt gemacht. 
 
Der geplante Geltungsbereich liegt überwiegend in der 
Gemarkung Horn, daher wird der Bebauungsplan dem 
Stadtteil Horn zugeordnet. Die Abgrenzung des Geltungs-
bereichs ist aus dem nachfolgend mit abgedruckten Über-
sichtsplan ersichtlich. 
 
Gem. § 3 (1) BauGB ist die Öffentlichkeit über die allge-
meinen Ziele und Zwecke der Planung, sich wesentlich un-
terscheidende Lösungsmöglichkeiten, die für die Neuges-
taltung oder Entwicklung eines Gebietes in Betracht kom-
men und die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung 
öffentlich zu unterrichten.  
Die öffentliche Unterrichtung über die Planung erfolgt in der 
Zeit bis zum 13.05.2011 während der allgemeinen Öff-
nungszeiten bzw. nach Vereinbarung (unter Tel. 05234-
201-271) beim Fachbereich Stadtentwicklung, Bauen und 
Liegenschaften der Stadt Horn-Bad Meinberg, Marktplatz 
2, Zimmer 24, wobei gleichzeitig Gelegenheit zur Äußerung 
und Erörterung gegeben ist. 
 
Horn-Bad Meinberg, den 07.04.2011 
 
 
gez. 
Block 
Bürgermeister 

Kr.Bl. Lippe 11.04.2011 
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123 Bebauungsplan H 21 D „Am Eickernberg“ im 

Stt. Horn Aufhebung des Aufstellungsbe-
schlusses 

 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Liegenschaften 
des Rates der Stadt Horn-Bad Meinberg hat in seiner Sit-
zung vom 06.04.2011 folgendes beschlossen: 
„Der Aufstellungsbeschluss des Rates vom 04.05.1988 zur 
Aufstellung des Bebauungsplanes H 21 D „Am Eickern-
berg“ wird aufgehoben.“  
Dieser Beschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die Abgrenzung des bisher vorgesehenen Geltungs-
bereichs ist aus dem nachfolgend mit abgedruckten Über-
sichtsplan ersichtlich. 
 
Horn-Bad Meinberg, den 07.04.2011 
 
 
gez. 
Block 
Bürgermeister 

Kr.Bl. Lippe 11.04.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stadt Lage 
 
124 Einladung zur 14. Ratsitzung am 14.04.2011 
 
Sitzungsnummer: RAT/014/9. LEGISL. 
Gremium: Rat der Stadt Lage 
Sitzungstag: 14.04.2011 
Sitzungsort: Aula des Schulzentrums  
 Werreanger  
Beginn der Sitzung: 18:00 Uhr 
 
1 ÖFFENTLICHE SITZUNG 
 
1.1 Formelle Feststellungen zur Sitzung gem. § 9 

Geschäftsordnung 
 
1.1.1 form- und fristgerechte Einladung 

  
1.1.2 Beschlussfähigkeit 

  
1.1.3 Tagesordnung 

  
1.2 Niederschrift vom 31. März 2011 
 
1.3 Geschäftliche Mitteilungen 
 
1.4 Personelle Änderungen in den Ratsgremien 
 
1.5 Vorlagen zur Beschlussfassung 
 
1.5.1 Erlass einer Ordnungsbehördlichen Verordnung; 

hier: Offenhalten von Verkaufsstellen 
 
1.5.2 Abschluss eines Kooperationsvertrages zwischen 

der Lippe Tourismus & Marketing AG, Detmold, 
und der Stadt Lage 

 
1.5.3 Anpassung der Richtlinien über die Förderung von 

Kindern in Kindertagespflege der Stadt Lage 
 
1.5.4 3. Änderung des Bebauungsplans G 5 der Stadt 

Lage im Bereich der Gluckstraße 
 a) Aufstellungsbeschluss 
 b) Planinhalte 
 
1.5.5 Geplante Erweiterung der Abgrabung nach Sand 

und Kies in Lage, Gemarkung Waddenhausen, 
Flur 5 (Siekkrug 2) der Fa. Schlegel GmbH & Co. 
KG 

 hier: Antrag auf Durchführung eines Zielabwei-
chungsverfahrens 

 
1.5.6 Aufstellungsbeschlüsse zu Innenstadt-

Bebauungsplänen (Änderungen des Bebauungs-
plans G 3 B "Marktplatz")  

 1. Bebauungsplan G 3 F "Quartier nördlich
der Stauffenbergstraße" 

 2. Bebauungsplan G 3 G "Quartier Bergstraße/
Lange Straße" 

 3. Bebauungsplan G 3 H "Quartier Lange Stra-
ße/ Wehmgärtenstraße" 

 4. Bebauungsplan G 3 I "Quartier Bergstraße" 
5. Städtebaulicher Vertrag 
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1.5.7 Aufstellung des Bebauungsplans G 335 "Biogas-

anlage Iggenhausen" und 78. Änderung des Flä-
chennutzungsplans im OT Pottenhausen der Stadt 
Lage 

 a) Auswertung der Offenlegung / Abwägungsbe-
schlüsse 

 a1) Abwägungsbeschlüsse zur Aufstellung des 
Bebauungsplans G 335 "Biogasanlage Iggenhau-
sen" 

 a2) Abwägungsbeschluss zur 78. Änderung des 
Flächennutzungsplans  

 b) Feststellungsbeschluss zur 78. Änderung des 
Flächennutzungsplans 

 c) Satzungsbeschluss zur Aufstellung des Be-
bauungsplans G 335 "Biogasanlage Iggenhausen" 

 
1.5.8 Satzung zur Abänderung der Fristen bei der 

Dichtheitsprüfung von privaten Abwasserleitungen 
gemäß §61a Abs. 3 bis 7 LWG NRW 
a) im Ortsteil Hardissen 
b) im Ortsteil Heiden 
im Rahmen der erstellten Fremdwasserbeseiti-
gungskonzepte 

 
1.5.9 Beteiligungsbericht 2010 der Stadt Lage 
 
1.5.10 Bekanntgabe der vom 16.06.2010 bis zum 

31.03.2011 bewilligten über- und außerplanmäßi-
gen Aufwendungen und Auszahlungen für das 
Haushaltsjahr 2010 

 
1.6 Anfragen 
 
1.7 Beantwortung von Anfragen 
 
2 NICHTÖFFENTLICHE SITZUNG 
 
2.1 Formelle Feststellungen zur Sitzung gem. § 9 

Geschäftsordnung 
 
2.1.1 form- und fristgerechte Einladung 

  
2.1.2 Beschlussfähigkeit 

  
2.1.3 Tagesordnung 

  
2.2 Niederschrift vom 31. März 2011 
 
2.3 Geschäftliche Mitteilungen 
 
2.4 Anfragen 
 
2.5 Beantwortung von Anfragen 
 
 
gez. Liebrecht 
Bürgermeister 

Kr.Bl. Lippe 11.04.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
125 3. Satzung vom 26.11.2010 zur Änderung der 

Satzung des Abfallwirtschaftsverbandes Lippe 
vom 30.04.2002 

 
Die 3. Satzung vom 26.11.2010 zur Änderung der Satzung 
des Abfallwirtschaftsverbandes Lippe vom 30.04.2002 ist 
nach Abschluss des Anzeigeverfahrens von der Aufsichts-
behörde am 21.02.2011 im Amtsblatt für den Regierungs-
bezirk Detmold veröffentlicht worden. 
 
Auf diese Veröffentlichung weise ich hiermit als Mitglied 
des Verbandes gem. § 11 Abs. 1 des Gesetzes über kom-
munale Gemeinschaftsarbeit hin. 
 
Lage, den 04.04.2011 
 
Stadt Lage 
Der Bürgermeister 
Fachbereich 2 
Im Auftrag 
 
 
gez. Keuper 

Kr.Bl. Lippe 11.04.2011 
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Alte Hansestadt Lemgo 
 
126 Bebauungsplan Nr. 01.05 „Gosebrede“, 1. Ände-

rung 
 Hier: Aufstellungsbeschluss,  
  Beschluss über öffentliche Auslegung 
 
Der Ausschuss für Wirtschaft und Stadtentwicklung des 
Rates der Stadt Lemgo hat in seiner öffentlichen Sitzung 
am 26.10.2010 beschlossen, die 1. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 01.05 “Gosebrede“ in Lemgo durchzufüh-
ren. Das Änderungsverfahren wird gemäß § 13a BauGB im 
beschleunigten Verfahren ohne Umweltprüfung durchge-
führt.  
In der Sitzung am 29.03.2011 wurde die Öffentlichkeitsbe-
teiligung in Form der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 
Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen. 
 
Entsprechend diesen Beschlüssen wird hiermit gem.  
§ 3 Abs.  2 BauGB in der zurzeit geltenden Fassung be-
kannt gemacht, dass der o. g. Entwurf der 1. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 01.05 “Gosebrede“ in der Zeit vom 
 
19. April 2011 bis einschl. 20. Mai 2011 
 
in der Abteilung Stadtplanung der Stadt Lemgo, 
Heustr. 36 - 38, an der Aushangfläche gegenüber Zi.-Nr. 
203 montags bis freitags von 8.00 bis 12.00 Uhr, sowie 
montags bis donnerstags von 14.00 bis 16.00 Uhr bzw. 
donnerstags bis 17.00 Uhr zu jedermanns Einsichtnahme 
öffentlich aushängt. 
 
Das Plangebiet der 1. Änderung umfasst die Grundstücke 
Hölbestraße Nr. 5, Gemarkung Lemgo, Flur 44, Flurstück 
112 und Flur 3, Flurstück 199.  
 
Lage und Umfang des Plangebietes sind aus dem in dieser 
Bekanntmachung abgedruckten Kartenauszug ersichtlich. 
Für die genauen Abgrenzungen sind die in den Planunter-
lagen vorgenommenen Grenzeintragungen verbindlich. 
 
Das Änderungsverfahren wird gemäß § 13a BauGB im be-
schleunigten Verfahren ohne Durchführung einer Umwelt-
prüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB durchgeführt. 
 
Während der öffentlichen Auslegung kann sich die Öffent-
lichkeit in der Abteilung Stadtplanung über die allgemeinen 
Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen 
der  
1. Änderung unterrichten und sich während der Ausle-
gungsfrist zu den Inhalten der Planung äußern.  
 
Äußerungen sind schriftlich an die Alte Hansestadt Lemgo, 
Der Bürgermeister, Bereich Stadtplanung, 32655 Lemgo, 
oder zur Niederschrift im Bereich Stadtplanung, Heustr. 36 
- 38, Zimmer 211, Lemgo, vorzubringen. Nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschluss-
fassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 47 Abs. 2a der 
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) ein Antrag auf Nor-
menkontrolle unzulässig ist, wenn die den Antrag stellende 
Person nur Einwendungen geltend macht, die sie im Rah-
men der öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet gel-
tend gemacht hat, aber hätte geltend machen können.  
 
Lemgo, den 30.03.2011 
 
ALTE HANSESTADT LEMGO 
Der Bürgermeister 
 
 
Dr. Austermann 

Kr.Bl. Lippe 11.04.2011 
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127 30. Änderung des Flächennutzungsplanes der 

Stadt Lemgo „ Wertstoffhof und Anlagen zur 
Verwertung von Biomasse“ im Bereich Kom-
postwerkes „Maibolte“ 

 Hier: Durchführungsbeschluss,  
 Frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit 
 
Für den Bereich des Kompostwerkes hat die Abfallbeseiti-
gungs-GmbH Lippe (ABG) eine Änderung des gültigen Flä-
chennutzungsplanes (FNP) der Stadt Lemgo mit dem Ziel 
“Wertstoffhof und Anlagen zur Verwertung von Biomasse“ 
beantragt. Der Stadtentwicklungsausschuss des Rates der 
Stadt Lemgo hat in seiner öffentlichen Sitzung am 
12.08.2008 den Antrag befürwortet. Nach Überarbeitung 
der Planung und Vorstellung im Ausschuss für Wirtschaft 
und Stadtentwicklung hat dieser in seiner Sitzung am 
18.01.2011 das Verfahren zur Durchführung der 30. Ände-
rung des FNP bestätigt und die frühzeitige Beteiligung der 
Öffentlichkeit beschlossen. 
 
Für die 30. Änderung des Flächennutzungsplanes der 
Stadt Lemgo wird die frühzeitige Unterrichtung der Öffent-
lichkeit gemäß § 3 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) 
in der Zeit 
 
vom 19. April bis einschl. 20. Mai 2011 
 
durchgeführt. Im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung 
der Öffentlichkeit werden die allgemeinen Ziele und Zwe-
cke der Planung sowie deren voraussichtliche Auswirkun-
gen öffentlich dargelegt. 
 
In der Zeit von montags bis freitags von 8.00 bis 12.00 Uhr, 
sowie montags bis donnerstags von 14.00 bis 16.00 Uhr 
bzw. donnerstags bis 17.00 Uhr besteht in der Abteilung  
Planungsamt der Stadt Lemgo, Heustr. 36 – 38 allgemein 
die Gelegenheit zur Einsichtnahme sowie zur Äußerung 
und Erörterung. Die Planunterlagen zum Entwurf der 30. 
Änderung des FNP sind an der Aushangfläche gegenüber 
Zi.-Nr. 203 einzusehen. 
 
Das Änderungsgebiet der 30. Änderung des FNP betrifft 
eine Teilfläche südlich des bestehenden Kompostwerkes 
„Maibolte“ der Abfallbeseitigungs-GmbH Lippe (ABG) in 
einer Größe von insgesamt rd. 1,5 ha, wobei ca. 6.650 m² 
auf die Darstellung des vorhandenen Wertstoffhofes und 
ca. 8.770 m² auf die Darstellung der Erweiterungsfläche für 
eine Holzhackschnitzelproduktion / regenerative Energieer-
zeugung aus Biomasse entfallen. 
Lage und Umfang des Plangebietes ist aus dem in dieser 
Bekanntmachung abgedruckten Kartenauszug ersichtlich. 
 
Lemgo, den 30.03.2011 
 
ALTE HANSESTADT LEMGO 
Der Bürgermeister 
 
 
Dr. Austermann 

Kr.Bl. Lippe 11.04.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
128 Änderung der Verbandssatzung des Abfall-

wirtschaftsverbandes Lippe 
 
Die 3. Satzung zur Änderung der Satzung des Abfallwirt-
schaftsverbandes Lippe vom 26.11.2010 ist nach Ab-
schluss des Anzeigeverfahrens von der Aufsichtsbehörde 
am 21.02.2011 im Amtsblatt für den Regierungsbezirk 
Detmold veröffentlicht worden. 
Auf diese Veröffentlichung weise ich hiermit als Mitglied 
des Verbandes gem. § 11 Abs. 1 des Gesetzes über kom-
munale Gemeinschaftsarbeit hin. 
 
Lemgo, den 25.03.2011 
 
ALTE HANSESTADT LEMGO 
 
Dr. Austermann 
Bürgermeister 

Kr.Bl. Lippe 11.04.2011 
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Stadt Oerlinghausen 
 
129 Beglaubigter Auszug aus der Niederschrift des 

Schulverbandes „Fröbelschule Oerlinghau-
sen“ am 14.03.2011 

 
Punkt 3 der Tagesordnung 
Wortlaut und Beschluss: 
 
Haushaltsplan 2011 
a) Haushaltsplan 
b) Haushaltssatzung  
 
Die Schulverbandsversammlung beschließt den Haus-
haltsplan / die Haushaltssatzung 2011 in folgender Fas-
sung: 
 
Haushaltssatzung 
des Schulverbandes „Fröbelschule Oerlinghausen“ 
für das Haushaltsjahr 2011 
 
Aufgrund des § 18 des Gesetzes über kommunale Ge-
meinschaftsarbeit in Verbindung mit §§ 78 ff. der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in den z.Zt. 
geltenden Fassungen hat die Verbandsversammlung des 
Schulverbandes „Fröbelschule Oerlinghausen“ am 
14.03.2011 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan  für das Haushaltsjahr 2011, der die für 
die Erfüllung der Aufgaben des Schulverbandes „Fröbel-
schule Oerlinghausen“ voraussichtlich anfallenden Erträge 
und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Ein-
zahlungen und zu leistenden Aus-zahlungen und notwen-
digen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird 
 
im Ergebnisplan mit 
 
Gesamtbetrag der Erträge auf 162.900,00 € 
 
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 162.900,00 €  
 
im Finanzplan mit 
 
Gesamtbetrag der Einzahlungen 
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 156.850,00 €  
 
Gesamtbetrag der Auszahlungen 
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 137.900,00 €  
 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions- 
tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf  
  1.860.399,00 €  
 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions- 
tätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf  1.371.139,00 € 
 
festgesetzt. 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.  

 
§ 4 

 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung 
in Anspruch genommen  
werden dürfen, wird auf 500.000,00 € festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Die bilanziellen Abschreibungen (Ergebnisplan Nr. 14) sind 
gegenseitig deckungsfähig. 
 
Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten erhöhen 
die Ermächtigung für bilanzielle 
Abschreibungen. 
 
Die Umlage des Schulverbandes für das Haushaltsjahr 
2011 wird auf 154.160,00 € festgesetzt. 
 
Es entfallen  
 
 auf die Gemeinde Leopoldshöhe  9.188,00 € 
 
 auf die Stadt Oerlinghausen  84.972,00 € 
 
Beschlußfähigkeit A b s t i m m u n g  

 
(Gesetzliche) 
Mitgliederzahl 

davon 
anwesend 

dafür dagegen Stimmenthaltung 

10 9 8  1 

 
Die Richtigkeit des Auszuges und der Angaben über 
Beschlußfähigkeit und Abstimmung werden beglaubigt. 
Gleichzeitig wird bescheinigt, daß zur Sitzung unter Mittei-
lung der Tagesordnung rechtzeitig und ordnungsgemäß 
eingeladen worden ist. 
 
Das Gremium war beschlußfähig. 
 
Oerlinghausen, den 14.03.2011 
(Siegel) 
 
 
(Büscher) 

Kr.Bl. Lippe 11.04.2011 
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Sparkasse Detmold 
 
130 Sitzung der Verbandsversammlung des Spar-

kassenzweckverbandes des Kreises Lippe und 
der Städte Barntrup, Detmold, Horn-Bad Mein-
berg und Lage 

 
Die Sitzung der Verbandsversammlung des Sparkassen-
zweckverbandes des Kreises Lippe und der Städte Barnt-
rup, Detmold, Horn-Bad Meinberg und Lage findet statt am 
 

Mittwoch, 13. April 2011, 17:00 Uhr  
 Sparkassenzentrale, Paulinenstr. 34,  
 32756 Detmold, Sitzungszimmer 4. OG 
 
Tagesordnung 
 
1. Berichterstattung des Vorstands zur allgemeinen Wirt-

schaftslage und Berichterstattung zur Geschäftsent-
wicklung der Sparkasse Detmold im Geschäftsjahr 
2010 sowie Perspektiven für das Geschäftsjahr 2011 

2. Beschlussfassung gem. § 8 Abs. 2 Buchstabe g) SpkG 
NW über die Verwendung des Jahresüberschusses 
nach § 25 SpkG 

3. Beschlussfassung gem. § 8 Abs. 2 Buchstabe f) SpkG 
NW über die Entlastung der Organe der Sparkasse 

4. Nachwahl zum Verwaltungsrat der Sparkasse Detmold 
5. Sparkasse Detmold. Gut. Aufgestellt 

Medialer Vertrieb – Baustein einer modernen Ver-
triebssparkasse 

6. Verschiedenes 
 

Detmold, den 31. März 2011 
 
 
gez. Paelke 
Vorsitzende  
der Verbandsversammlung 

Kr.Bl. Lippe 11.04.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
131 Aufgebot von Sparkassenbüchern 
 
Das Aufgebot der in Verlust geratenen Sparkassenbücher 
Nr. 
 
341.281.889 370.116.626 388.654.527 
406.541.557   

 
unserer Sparkasse ist beantragt  worden. 
 
Die Inhaber der Sparkassenbücher werden aufgefordert, 
spätestens in dem auf  
 
Freitag, den 13. Juli 2011 
 
im Gebäude der Sparkasse Detmold in Detmold, Pauli-
nenstr. 34, anberaumten Aufgebotstermin ihre Rechte gel-
tend zu machen und die Sparkassenbücher vorzulegen, 
widrigenfalls die Kraftloserklärung der Sparkassenbücher 
gemäß § 16 Abs. 2 Ziffer 6 der Verordnung über den Be-
trieb und die Geschäfte der Sparkassen (SpkVO) NW vom 
15. Dezember 1995 erfolgen wird. 
 
 
Detmold, den 31. März 2011 
Sparkasse Detmold 
Der Vorstand 

Kr.Bl. Lippe 11.04.2011 
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Einzelpreis dieser Nummer 0,38 € 
Bezug und Lieferung des Kreisblattes durch Kreis Lippe, Der Landrat, Felix-Fechenbach-Str. 5, 32756 Detmold. 
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Zweckverband Volkshochschule Lip-
pe-West 
 
132 Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2011 
 
Satzung 
 
nach § 75 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 14.07.1994 (GV NW S. 666) in Verbindung 
mit §§ 14 – 18 Eigenbetriebsverordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen, den §§ 8 Abs. 1 und 18 des Geset-
zes über kommunale Gemeinschaftsarbeit in Verbindung 
mit § 20 der Satzung für den Zweckverband Volkshoch-
schule Lippe-West, jeweils in der zurzeit gültigen Fassung, 
hat die Verbandsversammlung am 07.12.2010 folgenden 
Wirtschaftsplan beschlossen: 
 
1. 
Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2011 wird 
 
im Erfolgsplan auf 

a) Erlöse 1.510.880,00 € 
b) Aufwendungen 1.522.804,00 € 
c) Jahresgewinn/-verlust -11.924,00 € 

 
und 
 
im Vermögensplan auf 

a) Erlöse 6.750,00 € 
b) Aufwendungen 6.750,00 € 

 
festgestellt. 
 
2. 
Kredite werden nicht veranschlagt. 
 
3. 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Rechnungs-
jahr 2011 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in An-
spruch genommen werden dürfen, wird auf 52.000,00 € 
festgesetzt. 
 
4. 
Die Aufteilung der Umlage erfolgt gemäß § 20 Abs. 1 der 
Zweckverbandssatzung in der zurzeit gültigen Fassung 
vom 11.04.2007 zu 30 % nach dem Verhältnis seiner Ein-
wohnerzahlen nach dem Stande vom 30.06. des Vorjahres, 
zu 50 % nach den Teilnehmerstunden im Vorvorjahr und zu 
20 % nach den im Vorvorjahr im Verbandsgebiet durchge-
führten Unterrichtsstunden. Unter Anwendung dieses Be-
schlusses entfallen auf die Städte und Gemeinden: 
 
Gemeinde Augustdorf  9.744,38 € 
Stadt Lage  52.631,43 € 
Gemeinde Leopoldshöhe    26.732,49 € 
Stadt Oerlinghausen  33.391,70 € 
 
 
 

 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Der vorstehende Wirtschaftsplan für das Rechnungsjahr 
2011 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
-2- 
 
Die nach § 19 Abs. 2 Satz 2 des Gesetzes über kommuna-
le Gemeinschaftsarbeit NRW (GkG NRW) in der zurzeit 
geltenden Fassung erforderliche Genehmigung für die in 
Ziffer 4 des Wirtschaftsplanes festgelegte Umlage ist vom 
Landrat des Kreises Lippe als untere staatliche Verwal-
tungsbehörde mit Verfügung vom 18.02.2011 erteilt wor-
den. 
 
Lage, 18.03.2010 
 
Christian Liebrecht 
-Zweckverbandsvorsteher- 
 
 
Zweckverband Volkshochschule Lippe-West 
Lange Str. 124 
32791 Lage 
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